
Anlage 2 
zu § 4 Absatz 1 Nummer 7) 

 
1. Beihilfefähig sind die Aufwendungen für alle nach dem Gesetz über den Verkehr mit Arz-
neimitteln – Arzneimittelgesetz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2007 (BGBl. I S. 
2510), zugelassenen Arzneimittel, sofern sie nicht nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 Satz 2 oder 
im Rahmen dieser Anlage ausgeschlossen sind. 
 
2. Aufwendungen für Arzneimittel, insbesondere für Spezialpräparate mit hohen Jahresthera-
piekosten oder mit erheblichem Risikopotenzial, deren Anwendung aufgrund ihrer besonde-
ren Wirkungsweise zur Verbesserung der Qualität ihrer Anwendung, insbesondere hinsicht-
lich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolges, besondere Fachkenntnisse erfordert, 
die über das Übliche hinausgehen (besondere Arzneimittel), sind nur beihilfefähig, wenn die 
Verordnung in Abstimmung mit einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie im Sinne des 
§ 73d Absatz 2 SGB V erfolgt. Die Wirkstoffe und Anwendungsgebiete nach Satz 1 bestim-
men sich nach § 73d Absatz 1 SGB V. 
 
3. Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete hormonelle Mittel zur Kontrazep-
tion nur bei Personen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres und bei Personen ab Vollen-
dung des 48. Lebensjahres 
 
4. Beihilfefähig sind Aufwendungen für zugelassene nicht verschreibungspflichtige apothe-
kenpflichtige Arzneimittel, die begleitend zu einer medikamentösen Haupttherapie mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln eingesetzt werden (Begleitmedikation), wenn das nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Fachinformation des Hauptarzneimittels als Be-
gleitmedikation zwingend vorgeschrieben ist oder wenn es zur Behandlung der beim bestim-
mungsgemäßen Gebrauch eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels auftretenden 
schwerwiegenden, schädlichen, unbeabsichtigten Reaktionen eingesetzt wird (unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen). 
 
5. Beihilfefähig sind Aufwendungen für zugelassene nicht verschreibungspflichtige Arznei-
mittel, die in Form von Spritzen, Salben und Inhalationen im Rahmen einer ambulanten Be-
handlung durch den Arzt / Zahnarzt mit einer einmaligen Anwendung verbraucht werden. 
 
6. Aufwendungen für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Medizinprodukte nach § 3 
Nummer 1 oder 2 des Medizinproduktegesetzes (MPG) zur Anwendung am oder im mensch-
lichen Körper bestimmt sind, sind indikationsbezogen beihilfefähig, wenn sie in der Anlage V 
der jeweils aktuellen Fassung der Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses aufgeführt sind. 
 
7. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind - unabhängig von der Ver-
schreibungspflicht – die Aufwendungen für folgende Arzneimittel nicht beihilfefähig: 
a) Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten einschließ-
lich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden Schnupfenmittel, Schmerzmittel, husten-
dämpfenden und hustenlösenden Mittel, sofern es sich nicht um schwerwiegende Gesund-
heitsstörungen handelt. 
b) Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilzinfektionen, geschwürigen Erkran-
kungen der Mundhöhle und nach chirurgischen Eingriffen im Hals-, Nasen- und Ohrenbe-
reich, 
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c) Abführmittel außer zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorlei-
den, Megacolon, Divertikulose, Divertikulitis, Mukovizidose, neurogener Darmlähmung, vor 
diagnostischen Eingriffen, bei phosphatbindender Medikamentation bei chronischer Nierenin-
suffizienz, bei der Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase, 
d) Arzneimittel gegen Reisekrankheit (unberührt bleibt die Beihilfefähigkeit der Aufwendun-
gen bei Erbrechen bei Tumortherapie und anderen schwerwiegenden Erkrankungen, z.B. Me-
nierescher Symtomkomplex). 
 
8. Nicht beihilfefähig sind (unabhängig vom Alter des Beihilfeberechtigten und der berück-
sichtigungsfähigen Person sowie der Verschreibungspflicht): 
a) Aufwendungen für Mittel, die geeignet sind, Güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen. Es 
sind dies z.B. Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, so genannte Krankenkost und diäteti-
sche Lebensmittel einschließlich Produkte für Säuglinge oder Kleinkinder. Abweichend von 
Satz 1 sind beihilfefähig Aufwendungen für Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, 
Elementardiäten und Sondennahrung im Zusammenhang mit Enteraler und Parentaler Ernäh-
rung im Rahmen der jeweils aktuellen Fassung des Abschnitts I der Arzneimittel-
Richtlinien/AM-RL in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 – veröffentlicht 
im BAnz. 2009, Nummer 49a; zuletzt geändert am 18. Juni 2009 – veröffentlicht im BAnz. 
2009, Nummer 119 S. 2786, sowie den Verwaltungsvorschriften zu dieser Verordnung. 
b) Aufwendungen für Arzneimittel, bei deren Anwendung eine Erhöhung der Lebensqualität 
im Vordergrund steht. Dies sind Arzneimittel, deren Einsatz grundsätzlich durch die private 
Lebensführung bedingt ist oder die aufgrund ihrer Zweckbestimmung insbesondere 
- nicht oder nicht ausschließlich zur Behandlung von Krankheiten dienen, 
- zur individuellen Bedürfnisbefriedigung oder zur Aufwertung des Selbstwertgefühls dienen, 
- zur Behandlung von Befunden angewandt werden, die lediglich Folge natürlicher Alte-
rungsprozesse sind und deren Behandlung medizinisch nicht notwendig ist, 
- zur Anwendung bei kosmetischen Befunden angewandt werden, deren Behandlung in der 
Regel nicht notwendig ist. 
 
Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für Arzneimittel, die überwiegend zur Behand-
lung der erektilen Dysfunktion, der Anreizung und Steigerung der sexuellen Potenz, zur Rau-
cherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur Regulierung des Kör-
pergewichts oder zur Verbesserung des Haarwuchses dienen. 
 
Das Finanzministerium kann in medizinisch begründeten Einzelfällen oder allgemein (u.a. für 
Aufwendungen für potenzsteigernde Mittel, wenn diese für andere Erkrankungen als der erek-
tilen Dysfunktion erforderlich sind und es keine anderen zu Behandlung der Krankheit zuge-
lassene Arzneimittel gibt, sie im Einzelfall nicht verträglich sind oder sich als unwirksam er-
wiesen haben) in den Verwaltungsvorschriften zur dieser Verordnung Ausnahmen zulassen. 
 


